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Beteiligte Träger öffentlicher Belange/
sonstige Einsender

Amt für Bodenmanagement Korbach
Avacon Netz GmbH
Botanische Vereinigung Naturschutz Hessen e.V
Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Landesverband Hessen e.V
Bundesanstalt für lmmobilienaufqaben
Deutsche Gebirqs- und Wandervereine, Landesverband Hessen e.V
Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik NL Südwest
EAM Netz GmbH
Uniper Kraftwerke GmbH, Borken
Hessische Gesellschaft für Ornitholoqie und Naturschutz e.V
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement
KASSELWASSER
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
Koordinieru nqsbüro für Raumordnunq und Stadtentwicklunq
Kreisausschuss des Landkreises Kassel, Fachbereich Bauen und Umwelt
Kreisbauernverband Kassel e.V
Landesamt für Denkmalpfleqe Hessen - hessenARCHAOLOGlE, Marburq
Landesiaqdverband Hessen e.V., Bad Nauheim
Maqistrat der Stadt Kassel - Stadtplanunq, Denkmalschutz und Bauaufsicht
Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hessen e.V
Nordhessischer VerkehrsVerbund (NW)
Polizeipräsidium Nordhessen - Direktion Verkehrssicherheit
Reqierunqspräsidium Kassel
21.1
21.2
31.1
31.3
31.5
32.1
33.1
34
27.1
26

Bauleitplanung
Regionalplanung, Siedlungswesen
Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz
Komm. Abwasser, Gewässergüte, lndustr. Abwasser, Wassergef. Stoffe
Abfallwirtschaft
lmmissions- und Strahlenschutz
Bergaufsicht
Ei n g riffe, Landsch aftspl an u n g, N atu rsch utzdate n

Obere Forstbehörde
Reqionalbauernverband Kurhessen e.V
Schutzqemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen e.V
TenneT TSO GmbH
Verband Hessischer Fischer e.V
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Beteiligung gem. $ 3 (1) und $ 4 (1) BauGB ltz



Betr.: ZRK76,,SO-Hospiz Harleshausen", Stadt Kassel
hier: Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Einsender

nach $ 3 (1) und S 4 (1)BauGB
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Beteiligte Träger öffentlicher Belange/
sonstige Einsender

Bundesnetzaqentur
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck. Kassel
Gascade Gastransport GmbH
Städtische Werke Netz + Service GmbH
Städtische Werke Enerqie + Wärme GmbH
terranets bw GmbH
Gemeinde Ahnatal
Gemeinde Bad Emstal
Stadt Baunatal
Gemeinde Breuna
Gemeinde Calden
Gemeinde Edermünde
Gemeinde Espenau
Gemeinde Fuldabrück
Gemeinde Fuldatal
Gemeinde Habichtswald
Stadt Grebenstein
Stadt Großalmerode
Stadt Gudensberq
Gemeinde Guxhaqen
Stadt Hann. Münden
Gemeinde Helsa
Stadt lmmenhausen
Gemeinde Kaufunqen
Stadt Liebenau
Gemeinde Lohfelden
Stadt Niedenstein
Gemeinde Nieste
Gemeinde Niestetal
Gemeinde Schauenburq
Gemeinde Söhrewald
Gemeinde Staufenberq
Stadt Vellmar
Stadt Wolfhaqen
Stadt Zierenberq
B1
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Beteiligung gem. $ 3 (1) und $ 4 (1) BauGB 2rz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
semäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

I t22

TOEB-Nr,

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

2 Avacon Netz GmbH
Watenstedter Weg 7 5, 38229 Salzqitter

1 ,...1m Anfragebereich befinden sich keine
Versorgungsanlagen von Avacon Netz
GmbH/ Avacon Wasser/ WEVG GmbH &
Co KG.

Bitte beachten Sie, dass ihre Markierung
dem Auskunftsbereich entspricht und die-
ser einzuhalten ist.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

2 Achtung: lm o. g. Auskunftsbereich kön-
nen Versorgungsanlagen liegen, die nicht
in der Rechtsträgerschaft der oben aufge-
führten Unternehmen liegen."

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BaucB



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S s (1) und $ 4 (1) BauGB

T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

4 Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Landesverband Hessen e.V
Wilhelmsstraße 2, 341 17 Kassel

1 ,,der BUND-Landesverband Hessen e.V.,
vertreten durch den Kreisverband Kassel,
mit dem auch die Korrespondenz in dieser
Sache zu führen ist, nimmt zu o.g. Pla-
nung wie folgt Stellung:

Die geplante Anderung des FNP wird ab-
gelehnt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

2 Begründung:

Das Plangebiet liegt im Grünzug entlang
des Geilebachs und innerhalb einer klima-
funktional bedeutenden Luftleitbahn. Die
Bebauung würde an den Geilebach bis auf
die Hq100 Linie heranrücken. lm Zuge des
Klimawandels sind auch stärkere Hoch-
wässer als hundertjährige zu erwarten.
Eine weitere Überbauung der Bachaue ist
daher nicht zu akzeptieren.

Die Einschätzung, dass die Bebauung bis
an die HQ100 Linie heranrückt, ist nicht
nachvollziehbar. Es liegen hierfür keine
Daten bezüglich amtlicher Überschwem-
mungsgebiete vor.

Ein Verweis auf Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben gemäß Hessischem Was-
sergesetz (HWG) und Wasserhaushaltge-
setz (WHG) hinsichtlich der Gewässer-
randstreifen von 10 m Breite im Außenbe-
reich sind im Umweltbericht enthalten.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung wird eine Entwässerungskonzeption
erarbeitet. ln dieser wird die zu enruartende
Zunahme von Starkregenereignissen
durch den Klimawandel mitberücksichtigt.
Die Empfehlung zur frühzeitigen Erarbei-
tung eines Entwässerungskonzeptes ist
bereits im Umweltbericht enthalten.

Konkrete Umsetzungsempfehlungen und
Festsetzungen sind im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung zu berücksichti-
gen.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

3 Die Luftleitbahn würde an einer schon en-
gen Stelle weiter eingeschnürt werden.
Dies ist in Zeiten des Klimawandels mit im-
mer längeren Hitzeperioden und höheren
Temperaturen aus Gründen des vorsor-
genden Gesundheitsschutzes nicht för-
derlich.

Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbe-
richt hinreichend dargestellt. Die beste-
hende Luftleitbahn hat eine hohe Wirk-
samkeit und überströmt bereits aktuell
weite Teile der Bestandbebauung. Da sich
die geplanten Gebäude in diese Struktur
randlich einfügen, wird davon ausgegan-
gen, dass keine erhebliche Beeinträchti-
gung der Luftleitbahn zu envarten ist.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

Abwägung zur Beteiligung gem SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 2 tzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

T0EB-Nr.

Rand-Nr.

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

4 Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Landesverband Hessen e.V.
Wilhelmsstraße 2, 341 17 Kassel

4 Artenschutz: Wie im Faunabericht 2022
dargestellt, wurden im Untersuchungsge-
biet 26 Vogelarten nach-gewiesen, davon
6 Arten als Brutvögel innerhalb des UG, I
Arten als Reviervögel mit Reviermittel-
punkten in unmittelbarer Nähe zum UG
und 12 Arten als Nahrungsgäste. Von den
kartierten Brut- und Reviervögeln sind drei
Arten auf der ,,Vorwarnliste" der Roten
Liste Hessens gelistet: Haussperling,
Stieglitz und Weidenmeise. Die Brutre-
viere würden durch den geplanten Bau
weitgehend zerstört. lnsgesamt nehmen
die Vogelbestände seit Jahren ab. Beson-
ders betroffen wären die als in ungünsti-
gem Erhaltungszustand bewerteten Arten
Stieglitz und Weidenmeise betroffen. Die
Ausbringung von Nistkästen kann keinen
Ersatz für Brut- und Lebensräume bieten.

Das vorliegende Artenschutzgutachten
hatte zum Ergebnis, dass keine planungs-
relevanten Arten festgestellt wurden, für
die negative Auswirkungen zu erwarten
wären.

Artenschutzrechtliche Maßnahmen für die
vorhandene Avifauna werden im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung festge-
setzt. Bei der Ausbringung künstlicher
Nisthilfen wird darauf geachtet, dass die
ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten bleibt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

5 Eine weitere Überbauung naturnaher
Grünflächen am Siedlungsrand ist im
Sinne des Naturschutzes, des vorsorgen-
den Gesundheitsschutzes und des Arten-
schutzes nicht vertretbar."

Die Einschätzung wird aus zuvor aufge-
führten fachlichen Gründen nicht geteilt.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 3 tzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

HWGHV Hessisch-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein
Wilhelmsstr. 19, 3411 7 Kassel

6

1 u...so dicht an den Geilebach zu bauen,
sehen wir kritisch.

Ein Venrueis auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben gemäß Hessischem
Wassergesetz (HWG) und Wasserhaus-
haltgesetz (WHG) hinsichtlich der Gewäs-
serrandstreifen von 10 m Breite im Außen-
bereich sind im Umweltbericht enthalten.
Die Einhaltung dieser Vorgaben muss
durch entsprechende Festsetzungen im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
sichergestellt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet

2 Konnte in der Gegend kein anderer Plalz
für die SO Hospiz gefunden werden? Es
gibt doch bestimmt noch leere Gebäude
oder Plätze zum Bebauen in Kassel."

Seitens der Stadt Kassel wurde zusam-
men mit dem Vorhabenträger ein geeigne-
ter Standort gesucht, der den Erfordernis-
sen für diese sensible Nutzung entspricht.

Voraussetzung für die Eignung des
Grundstücks ist für den Vorhabenträger
u.a. eine gute Erreichbarkeit des Grund-
stücks mit dem Öpt\v für die Mitarbeiter
sowie die Besucher. Weitere Vorausset-
zung für die Gäste (= Patienten) ist eine
ansprechende Umgebung mit Natur und
Ruhe, damit diese in einem geschützten
und qualitätsvollen Raum ihre letzte Le-
bensphase verbringen können.

Diese Eigenschaften wies keines der an-
deren städtischen Grundstücke auf. Die
städtischen Baugrundstücke, z. B. im Be-
reich der Murhardstraße oder auch an der
Mombachstraße/ Holländischen Straße
können diese Voraussetzungen/ Eigen-
schaften, außer der guten ÖPtlV-
Anbindung, in keiner Weise erfüllen und
sind somit für diese Nutzung nicht geeig-
net.

Der Anregung wird teilweise gefolgt, in-
dem zur besseren Nachvollziehbarkeit
der Aspekt der Standortalternativen in
der Begründung und dem Umweltbe-
richt entsprechend ergänzt wurde.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 4 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1)BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

12 KASSELWASSER
Gartenstraße 90, 34125 Kassel

1 ,,Grundsätzliche Einwände gegenüber
dem vorliegenden Vorentwurf des Bebau-
ungsplans bestehen seitens
KASSELWASSER nicht,

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

2 Anschlussmöglichkeiten für Schmutzwas-
ser bestehen an den umliegenden Misch-
wasserkanälen. Unbelastetes Oberflä-
chenwasser von befestigten Flächen ist in
das angrenzende Gewässer,,Geilebach"
einzuleiten. KASSELWASSER begrüßt
Maßnahmen, die zur Minimierung der Flä-
chenversiegelung und Reduzierung von
Oberflächenabflüssen beitragen.
KASSELWASSER behält sich vor, Maß-
nahmen zur Retention von Oberflächen-
abflüssen zu fordern.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

3 KASSELWASSER erstellt zur Zeit Stark-
regengefahrenkarten für das Stadtgebiet
von Kassel. Auf Grund der Auswertung ist
auf der an den ,,Geilebach" angrenzenden
Gru ndstücksseite bei extremen Starkrege-
nereignissen mit Überflutungen zu rech-
nen, die im weiteren Planungsprozess zu
berücksichtigen sind.

Die Empfehlung zur frühzeitigen Erarbei-
tung eines Entwässerungskonzeptes ist
bereits im Umweltbericht enthalten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

4 Für die Belange der Wasserversorgung
sind die Städtischen Werke Netz- und Ser-
vice GmbH zu beteiligen."

Die Städtischen Werke Netz- und Service
GmbH sind am Verfahren beteiligt worden.

Der Hinweis wird zu Kenntnis genom-
men.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 5 tzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

20 Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Nothfelder Str. 27, 34289 Zbg.-Oberelsungen

1 ,,in Namen des NABU Landesverbandes
Hessen lehnen wir die Anderung des Flä-
chennutzungsplanes ZRK 76 ,,SO Hos-
pitz" ab und möchten wir wie folgt Stellung
nehmen:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

2 Nach Bewertung der vorgestellten Unter-
lagen wird aus naturschutzfachlicher Sicht
durchaus ein Eingriff in das Schutzgebiet
nach Naturschutzrecht erkannt.
. Der Geilebach im Verlauf des vorge-

sehenen Baufeldes wurde erst in
jüngster Vergangenheit mit einem auf-
wändigen Projekt in einen naturnähe-
ren Zustand versetzt und befindet sich
in einem ausgewiesenen Land-
schaftsschutzgebiet.

Nach Rücksprache mit der Stadt Kassel
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung der nördliche Bereich im Ver-
schnitt zum Landschaftsschutzgebiet aus
dem Geltungsbereich herausgenommen.
Aufgrund des Maßstabs ergeben sich hie-
raus keine Anderungen in der Darstellung
des Flächennutzungsplans.

Der Hinweis wurde im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung bereits berück-
sichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

3 Gemäß Naturschutzrecht ist an Ge-
wässern dieser Art ein jeweiliger 10m
Gewässerrandstreifen einzuhalten
und von Bebauung freizuhalten. Die
Einhaltung der gesetzlich geforderten
Abstände beidseits zu Fließgewässer
wird aus unserer Sicht nicht erfüllt.

a Ein Venrueis auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben hinsichtlich des Gewäs-
serrandstreifens ist im Umweltbericht ent-
halten. Die Einhaltung dieser Vorgaben
muss durch entsprechende Festsetzun-
gen im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung sichergestellt werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

4 a

a

Die Reduzierung der Freiräume für
Flora und Fauna durch das BV führt
tendenziell zu einem,,Flaschenhals"
im Verlauf des Geilebachtals mit ne-
gativen Auswirkungen.
Die im Projekt beschriebene Um-
wandlung von Teilen der Randstreifen
in ,,Privatflächen" zur Erreichung eines
baufähigen Zustandes wird aus unse-
rer Sicht kritisch gesehen und führt
am Schutzzielvorbei.

Nach Rücksprache mit der Stadt Kassel
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung der nördliche Bereich im Ver-
schnitt zum Landschaftsschutzgebiet aus
dem Geltungsbereich herausgenommen.
Aufgrund des Maßstabs ergeben sich hie-
raus keine Anderungen in der Darstellung
des Flächennutzungsplans.

Der Hinweis wurde im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

5 a Die im Umweltgutachten festgestell-
ten negativen Auswirkungen für Vo-
gelarten wie Weidenmeise, Haussper-
linq, Stieqlitz (Vonrvarnliste Rote Liste

Das vorliegende Artenschutzgutachten
hatte zum Ergebnis, dass keine planungs-
relevanten Arten festgestellt wurden, für

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 6 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

Naturschutzbund Deutschland (NABU)
Nothfelder Str. 27 ,34289 Zbg.-Oberelsungen

20

Hessen) durch Wegfall von Brut- und
Nistgelegenheiten sind zu verhindern.
Die lnstallation von Halbhöhlen-Nist-
kästen ist a. u. S. für die genannten
Arten nicht geeignet, und lassen dar-
über hinaus durch hohen Prädatoren-
Druck (Marder, Eichhörnchen,
Waschbär) einen Bruterfolg nicht er-
warten.

die negative Auswirkungen zu envarten
wären.

Artenschutzrechtliche Maßnahmen für die
vorhandene Avifauna werden im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung festge-
setzt. Bei der Ausbringung künstlicher
Nisthilfen wird darauf geachtet, dass die
ökologische Funktion im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten bleibt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

6 Weiterhin wird aufgefordert, die fest-
gestellten Defizite bei der Umsetzung
der Minderungs- und Minimierungs-
maßnahmen im Zuge der ökologi-
schen Eingriffe vollwertig auszuglei-
chen.

a Die Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung und
Festsetzung entsprechender Ausgleichs-
maßnahmen erfolgen auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

7 a Durch die beabsichtigte Planung zur
Anderung des Flächennutzungsplans
in ein ,,Sondergebiet Hospiz" werden
nahezu alle Punkte der aufgeführten
Schutzgüter mit nur,,voraussichtlich
nicht negativen Auswirkungen" ge-
genüber der bisherigen Nutzung be-
schrieben und überzeugen daher
nicht ausreichend. Die als erforderlich
formulierten Ausgleichsmaßnahmen
sind nicht extern auszugleichen, son-
dern unmittelbar im Plangebiet zu re-
alisieren, da sonst eine weitere
Schwächung des sensiblen Bereiches
eintreten würde.

Auswirkungen auf die Schutzgüter werden
im Umweltbericht hinreichend aufgeführt;
so auch negative Auswirkungen, z.B. der
Verlust der Gehölzbestände. Auf Ebene
der vorbereitenden Bauleitplanung erfolgt
dabei lediglich eine Bewertung hinsichtlich
der Erheblichkeit der Auswirkungen.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.
Die im Umweltbericht unter 6. ,,Vermei-
dung, Verringerung und Ausgleich" aufge-
führten Maßnahmen beziehen sich auf die
Umsetzung innerhalb des Plangebietes.
Der Hinweis auf evtl. notwendige externe
Ausgleichsmaßnahmen geht darüber hin-
aus. Diese sind auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung im Rahmen einer
Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung zu ermit-
teln und festzusetzen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

Abwägung zur Beteiligung gem SS 3 (1) bzw, 4 (1) BaucB 7 tzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

20 NaturschutzbundDeutschland(NABU)
Nothfelder Slr. 27 , 34289 Zbg.-Oberelsungen

I Dem Vorhaben wird derzeit aus unserer
Sicht nicht zugestimmt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 ('l) BaucB 8 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S s (1) und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23d Regierungspräsidium Kassel -Dez 31.3 Oberird. Gewässer, Hochwasserschutz
Am Alten Stadtschloss 1, 34117 Kassel

1 ,,...die vorgelegte Planänderung des Flä-
chen n utzu ngsplans (Anderun gs bez.: ZRK
76 ,,SO Hospiz") habe ich hinsichtlich der
von mir zu vertretenden wassenruirtschaft-
lichen geprüft.

lm Planungsgebiet verläuft das Gewässer
lll. Ordnung ,,Geilebach". Demnach befin-
det sich das Planungsgebiet im Gewäs-
serrandstreifen des Geilebaches.

Gewässerrandstreifen dienen der Erhal-
tung und Verbesserung der ökologischen
Funktionen oberirdischer Gewässer, der
Wasserspeicherung, der Sicherung des
Wasserabflusses sowie der Verminderung
von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen
($ 38 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG)). Der Gewässerrandstreifen ist
gemäß $ 23 Abs. 1 des Hessischen Was-
sergesetzes (HWG) im Außenbereich
10 m breit. Die Breite bemisst sich ab der
Linie des Mittelwasserstandes, bei Ge-
wässern mit einer ausgeprägten Bö-
schungsoberkante ab der Böschungs-
oberkante (S 38 Abs. 2 WHG).

Zum Schutz des Gewässerrandstreifens
und zum Erhalt seiner Funktion sind Ein-
griffe im Umfang des $ 38 Abs. 4 WHG
und $ 23 Abs. 2 Nr. 4 HWG verboten. Eine
Befestigung oder Versieglung der Oberflä-
che sowie die Errichtung von baulichen
Anlagen ist demnach im Gewässerrand-
streifen verboten.

Ein Verweis auf den renaturierten ,,Geile-
bach" mit Gewässerrandstreifen ist im
Umweltbericht enthalten.

Ein Venrueis auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben hinsichtlich des Gewäs-
serrandstreifens ist ebenfalls im Umwelt.
bericht enthalten. Die Einhaltung dieser
Vorgaben muss durch entsprechende
Festsetzungen im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung sichergestellt wer-
den.

Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

2 Unter Beachtung der von mir gemachten
Hinweise und Anmerkungen bestehen auf
Grundlage der vorgelegten Planungsun-
terlagen meinerseits keine Bedenken ge-
genüber dem Vorhaben."

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Abwägung zur Beteiligung sem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 9 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23i Regierungspräsidium Kassel - Dez.27.1 Eingriffe, Landschaftspl., Naturschutzdaten
Am Alten Stadtschloss 1,34117 Kassel

1 ,,...4us naturschutzfachlicher Sicht beste-
hen gegenüber der hier geplanten Flä-
chennutzungsplanänderung hinsichtlich
der Belange des Naturschutzes und der
Landschaftspflege erhebliche Bedenken. men

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-

2

vorhandener und der Schaffu ng zusätzli-
cher naturnaher Landschaftselemente we-
gen ihrer Bedeutung für die Erholung und
das Landschaftsbild vorzusehen. Einer
Nutzung dieser Fläche als Außenbereich
der Hospizeinrichtung widerspricht den ln-
halten der LSG-Verordnung.

Das Plangebiet umfasst Teilflächen des
amtlich festgesetzten Landschaftsschutz-
gebietes (LSG) - Zone 1 ,,Stadt Kassel",
welches sich großräumig entlang der Gei-
lebachaue erstreckt (Verordnung zum
Schutz von Landschaftsteilen in dem
Landkreis Kassel im Regierungsbezirk
Kassel - Landschaftsschutzgebiet,,Stadt
Kassel" vom 16.08.1995). Gemäß S 2 (2),
Nr. 1 der LSG-Verordnung ist innerhalb
der Zone 1 der Erhalt der unverbauten
Landschaft und der das Stadtgebiet glie-
dernden Grünzüge durch die Sicherunq

Nach Rücksprache mit der Stadt Kassel
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung der nördliche Bereich im Ver-
schnitt zum Landschaftsschutzgebiet aus
dem Geltungsbereich herausgenommen.
Aufgrund des Maßstabs ergeben sich hie-
raus keine Anderungen in der Darstellung
des Flächennutzungsplans.

Der Hinweis wurde im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung berücksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

3 Des Weiteren liegt der Geltungsbereich
teilweise im Renaturierungsbereich des
Geilebaches, der in diesem Bereich 2018
renaturiert wurde. Das bedeutet, dass die
mit hohem Kostenaufwand einstig aufge-
werteten Flächen, die sich bereits zu Bio-
topstrukturen entwickelt haben oder sich
in Entwicklung befinden, nunmehr beein-
trächtigt bzw. beansprucht würden und so-
mit ihrer ursprünglich vorgesehenen Ent-
wicklung im Sinne naturschutzfachlicher
Ziele entzogen würden. Das betrifft den
hier 10 Meter breiten Gewässerrandstrei-
fen des Bachlaufs der Geile sowie weitere
650 m'Grünland, die mit einer naturnahen
Grünlandeinsaat über die Grenze des
Landschaftsschutzgebietes hinaus,,initial
begrünt" wurden, um diesen Auebereich
,,bewusst" vor anderen Nutzungen zu
schützen und nachhaltig zu sichern.

Gemäß $ 1 Abs. 3 Nr. 3 Bundesnatur-
schutzqesetz sind natürliche und

Abwägung zur Beteiligung gem SS 3 (1 ) bzw. 4 (1) BauGB 10 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23. Regierungspräsidium Kassel- Dez.27.1 Eingriffe, Landschaftspl., Naturschutzdaten
Am Alten Stadtschloss 1, 341 '17 Kassel
naturnahe Gewässer einschließlich ihrer
Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflä-
chen vor Beeinträchtigungen zu bewahren
und zu erhalten. Dies wäre bei Umsetzung
der vorgesehenen Flächennutzungs-
planänderung nicht möglich.

Das durch die Renaturierung initiierte Ent-
wicklungsziel,,Gewässerrandstreifen un-
ter Ausprägung eines standortgerechten
Gehölzgürtels mit Baumweiden, Erlen und
artenreichem Unterwuchs, extensiv genut-
zes Auegrünland" würde durch den hier
vorgesehenen,,gestalteten Außenbereich
des Hospiz" mit der Schaffung von ,,Auf-
enthaltsräumen im Grünen" sowie der An-
ordnung von Sitzmöglichkeiten und Er-
schließungswegen jäh beendet und nich-
tig. Allein die dann nötige Verkehrssiche-
rungspflichtung würde die vorgesehene
Entwicklung zu einem natürlichen Groß-
gehölzufersaum gänzlich beenden.

Dies ist aus Sicht des Naturschutzes nicht
akzeptabel und daher abzulehnen, zumal
des Weiteren die hier umgesetzten Rena-
turierungsmaßnahmen zur Teilkompensa-
tion von Eingriffen durch Kasselwasser
(Hauptsammler Süd, Erneuerung der Re-
genwasserka nalisatio n, Az'. 27 -P 43-6058-
KS, April 2016) ,,verrechnet" wurden. Hie-
raus entstünde ein ,,doppeltes Kompensa-
tionserfordernis", da das Plangebiet im
Außenbereich liegt und die Eingriffsreg-
lung gem. SS 14 bis 18 BNatSchG vollum-
fänglich anzuwenden ist.

Die Bedenken können entkräftet werden.

Ein Venveis auf den ,,Geilebach" ist im
Umweltbericht enthalten. Die Renaturie-
rungsflächen des Geilebachs sind nach
Rücksprache mit der Stadt Kassel und laut
den Unterlagen von KasselWasser nicht
Teildes beplanten Gebietes. Zur besseren
Nachvollziehbarkeit wird der Belang in den
Umweltbericht ergänzend aufgenommen.

Ein Veruveis auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben hinsichtlich des Gewäs-
serrandstreifens ist ebenfalls im Umwelt
bericht enthalten. Die Einhaltung dieser
Vorgaben muss durch entsprechende
Festsetzungen im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung sichergestellt wer-
den.

Der Anregung wird teilweise gefolgt, in-
dem zur besseren Nachvollziehbarkeit
der Umweltbericht entsprechend er-
gänzt wurde.
Sie wird der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet.

4 Die hier vorgesehene FNP-Anderung wi-
derspricht darüber hinaus den städtebau-
lichen Zielvorgaben der Stadt Kassel. Die
Stadt Kassel hat 2019 erklärt, eine klim-
wandelgerechte Stadtentwicklung zu ver-
folgen und hat Kaltluftentstehungsgebiete
und Kaltluftleitbahnen mit einem hohen Si-
cherungsgrad eingestuft! Das hier vorge-
legte Anderungsverfahren würde einen
Teilbereich des Landschaftsschutzgebie-
tes (LSG) ,,Stadt Kassel" beanspruchen,
welches als ,,Vorbehaltsgebiet für Natur
und Landschaft" und zudem als

ln Rücksprache mit der Stadt Kassel wird
im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung der nördliche Bereich im Verschnitt
zum Landschaftsschutzgebiet aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Auf-
grund des Maßstabs ergeben sich hieraus
keine Anderungen in der Darstellung des
Flächennutzungsplans.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1 ) bzw. 4 (1) BauGB 11 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1) BauGB

T0EB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23. Regieru ngspräsid i um Kassel - Dez. 27. 1 Ei ng riffe, Landschaftspl,, Naturschutzdaten
Am Alten Stadtschloss 1, 341 17 Kassel

,,Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-
funktionen" fungiert, was vor dem Hinter-
grund des fortschreitenden Klimawandels
mit erheblichen Bedenken behaftet.

Der Hinweis wurde im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung bereits berück-
sichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

5 ln der ,,Klimafunktionskarte 2019, Zweck-
verband Raum Kassel" sowie im ,,lnte-
grierten Klimaschutzplan Hessen 2025" ist
der gesamte Geltungsbereich der FNP-
Anderung als Luftleitbahn (bevorzugte
Fläche für bodennahen, großräumig wirk-
samen Luftmassentransport) sowie als
Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiet, d.h.
als hoch aktive kaltluftproduzierende Flä-
che (nach VDI Klimaeigenschaft) mit ho-
her klimaökologischen Wertigkeit darge-
stellt.

Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbe-
richt hinreichend dargestellt. Die beste-
hende Luftleitbahn hat eine hohe Wirk-
samkeit und überströmt bereits aktuell
weite Teile der Bestandbebauung. Da sich
die geplanten Gebäude in diese Struktur
randlich einfügen, wird davon ausgegan-
gen, dass keine erhebliche Beeinträchti-
gung der Luftleitbahn zu eruvarten ist.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

6 Zusätzlich wird in der ,,Planungshinweis-
karte Zweckverband Raum Kassel, Stand
Oktober 2019" dargelegt, dass der Pla-
nungsraum aufgrund seiner hohen klima-
ökologischen Wertigkeit (Kaltluftproduk-
tion und -abfluss, Belüftung allgemein,
thermische Entlastung) eine ebenfalls
hohe Empfindlichkeit gegenüber Nut
zungsänderungen aufirueist und daher ge-
schützt und in seiner Funktionsfähihgkeit
erhalten werden sollte! Nach Möglichkeit
sollten hier weitere Vernetzungen mit in-
nerstädtischen Potentialflächen ange-
strebt werden. Es liegt daher ,,nahe", hier
hinsichtlich der klimaökologischen Be-
deutsamkeit des Planungsraumes auf
eine Bebauung zu vezichten und den
Leitgedanken einer nachhaltigen, klima-
wandelgerechten Stadtentwicklung tat-
sächlich umzusetzen.

Entsprechend der getroffenen Zielsetzung
der Stadt Kasselwäre insofern der im LSG
befindliche Geilebachgrünzug einschließ-
lich seiner angrenzenden Aueflächen vor
jeglicher Beeinträchtigung zu schützen
und wegen seiner besonderen Klimafunk-
tion zu sichern, was aus naturschutzfach-
licher Sicht ausdrücklich gewünscht ist.

Die vorgebrachten naturschutzfachlichen
Bedenken können ausgeräumt werden.

Laut Planu ngshinweiskarte des Zweckver-
bands Raum Kassel befindet sich das ge-
plante SO zum größten Teil in einem,,be-
bauten Gebiet mit klimarelevanter Funk-
tion". Diese Gebiete weisen im Allgemei-
nen geringe klimatisch-lufthygienische
Empfindlichkeiten gegenüber Nutzungsin-
tensivierung auf.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung wird der nördliche Bereich im Ver-
schnitt zum Landschaftsschutzgebiet aus
dem Geltungsbereich herausgenommen
(siehe Nr. 4 oben).

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 12 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23i Regierungspräsidium Kassel- De2.27.1 Eingriffe, Landschaftspl., Naturschutzdaten
Am Alten Stadtschloss 1 , 341 17 Kassel

7 Die vorgelegte FNP-Anderung steht somit
nicht im Einklang mit dem Leitbild ,,Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawan-
del" im SRK 2030 (am 10. Mäz 2021 be-
schlossenes Siedlungsrahmenkonzept
des Zweckverbands Raum Kassel).

Aufgrund der vorigen Ausführungen zu
den klimatischen Auswirkungen (s. Punkt
5) wird diese Einschätzung nicht geteilt.

Zudem enthält das SRK 2030 auch die
Leitziele,,Flächen schonend entwickeln"
und ,,Funktionen mischen". Der Ande-
rungsbereich befindet sich im siedlungs-
strukturellen Zusammenhang, ist zentral
und gut erschlossen und ergänzt die vor-
handenen Nutzungen. Somit entspricht
das Vorhaben mehreren Leitzielen des
sRK 2030.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

8 Angesichts der prognostizierten Klima-
wandelfolgen mit vermehrter Wärmebe-
lastung und Starkniederschlagsereignis-
sen sollte die hier vorgelegte Flächennut-
zungsplanänderung nicht weiter verfolgt
und ein alternativer Standort im Stadtge-
biet Kassel zur Errichtung eines Hospizes
gefunden werden.

Seitens der Stadt Kassel wurde zusam-
men mit dem Vorhabenträger ein geeigne-
ter Standort gesucht, der den Erfordernis-
sen für diese sensible Nutzung entspricht.

Voraussetzung für die Eignung des
Grundstücks ist für den Vorhabenträger
u.a. eine gute Erreichbarkeit des Grund-
stücks mit dem ÖpruV für die Mitarbeiter
sowie die Besucher. Weitere Vorausset-
zung für die Gäste (= Patienten) ist eine
ansprechende Umgebung mit Natur und
Ruhe, damit diese in einem geschützten
und qualitätsvollen Raum ihre letzte Le-
bensphase verbringen können.

Diese Eigenschaften wies keines der an-
deren städtischen Grundstücke auf. Die
städtischen Baugrundstücke, z. B. im Be-
reich der Murhardstraße oder auch an der
Mombachstraße/ Holländischen Straße
können diese Voraussetzungen/ Eigen-
schaften, außer der guten ÖPt\V-
Anbindung, in keiner Weise erfüllen und
sind somit für diese Nutzung nicht geeig-
net. Zur besseren Nachvollziehbarkeit
wurde der Aspekt der Standortalternativen
in der Begründung und dem Umweltbe-
richt entsprechend ergänzt.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung wird eine Entwässerungskonzeption
erarbeitet. ln dieser wird die zu envartende
Zunahme von Starkregenereignissen
durch den Klimawandel mitberücksichtigt.
Die Empfehlunq zur frühzeitiqen

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw, 4 (1) BauGB 13 tzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1)und $ 4 (1) BauGB

TOEB-Nr.

Rand-Nr.

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

23, Regierungspräsidium Kassel- Dez.27.1 Eingriffe, Landschaftspl., Naturschutzdaten
Am Alten Stadtschloss 1, 341'17 Kassel

Erarbeitung eines Entwässerungskonzep-
tes ist bereits im Umweltbericht enthalten.

Der Anregung wird teilweise gefolgt.

I Hinweise:

Die meinerseits vorab dargelegte Bedeut-
samkeit des Anderungsbereiches für den
Natur- und Klimaschutz steht im Wider-
spruch zu der lhrerseits getroffenen Be-
wertung im Rahmen dervorgelegten FNP-
Anderung, wonach die ..." geplante Um-
nutzung der Fläche voraussichtlich keine
erheblich negativen Auswirkungen auf die
Schutzgüter Mensch, Fläche, Boden,
Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kul-
turJSachgüter mit sich bringen wird, die
ich fachlich nicht teile. Erwähnt sei an die-
ser Stelle außerdem, dass der Gehölz-
saum des Geilebach ein gem. S 30
BNatSchG in Verbindung mit S 13 HAGB-
NatSchG geschütztes Biotop darstellt.

Aufgrund der oben ausgeführten Erläute-
rungen wird an der Einschätzung der Er-
heblichkeit festgehalten.

Der Hinweis auf den Ufergehölzsaum ist
bereits im Umweltbericht enthalten. lm
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
wird der Gehölzsaum als Fläche zur Erhal-
tung von Bepflanzungen festgesetzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

10 lch weise darauf hin, dass ein vollumfäng-
licher Ausgleich der Eingriffe im Plange-
biet keineswegs möglich sein würde. Un-
ter klimatisch wirksamen Aspekten wür-
den nur Entsieglungsmaßnahmen in
räumlicher Nähe in Frage kommen und
außerdem müsste zusätzlich das Vorha-
ben von Kasselwasser (Hauptsammler
Süd, siehe oben) welches über die Rena-
turierung des Geilebachs teilkompensiert
wurde, ausgeglichen werden. Ein zu er-
stellendes Kompensationskonzept müsste
u.a. auch mit mir abgestimmt werden, da
das damalige Genehmigungsverfahren für
das RRB auf RP-Ebene erfolgte.

Die Renaturierungsflächen des Geile-
bachs sind nach Rücksprache mit der
Stadt Kassel und laut den Unterlagen von
KasselWasser nicht Teil des beplanten
Gebietes.

Die Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung und
Festsetzung entsprechender Ausgleichs-
maßnahmen erfolgen auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

11 Diese Stellungnahme enthält keine Aus-
sagen nach anderen Rechtsvorschriften.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

Abwägung zur Beteiligung gem.SS 3 (1) bzw. 4 (1) BauGB 14 rzz



Betr.: Anderung des Flächennutzungsplanes für den Zweckverband Raum Kassel
Bereich Stadt Kassel; ZRK-76 "SO-Hospiz Harleshausen"

hier: Beschlussempfehlungen zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange sowie zu Anregungen sonstiger Einsender
gemäß S 3 (1) und $ 4 (1)BauGB

TOEB-Nr

Rand-Nr

Träger öffentlicher Belange /
Sonstige Anregungen

Beschluss

31 Städtische Werke Netz- und Service GmbH
Eisenacher Str. 12, 34123 Kassel

1 ,,...Seitens der Städtische Werke Netz +
Service GmbH bestehen keine Einwände
bezüglich der Anderung des Flächennut-
zungsplanes.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

2 Wir verweisen jedoch auf umfangreiche G,
W, S Leitungen, die im Bereich des Grund-
stückes verlegt wurden.

Sollten,,Umlegearbeiten" notwendig wer-
den, ist im Vorfeld unsere Rechtsabteilung
(KR) mit einzubinden (dingliche Sicherung
der Versorgu ngsleitungen).

Die höhere Grundschutzmenge von
96m'/h für 2 Stunden für die neu ausge-
wiesene Sondergebietsfläche mit Zweck-
bestimmung kann über die Trinkwasser-
leitung und den angrenzenden Hydranten
nach Stanetberechnung bereitgestellt
werden. (Diese Auskunft gilt nicht als
G ru ndsch utzbestätig un g ).

Das Stromversorgungsnetz muss aller-
dings ggfs. verstärkt werden, um die
Stromversorgung für das Hospiz sicherzu-
stellen."

Die Hinweise betreffen nicht die Flächen-
nutzungsplanung, sondern sind im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung
bzw. der Bauantragsstellung zu berück-
sichtigen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planu ng weitergeleitet.
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1 ,,ZtJt geplanten Anderung des
Flächennutzungsplans ZRK 76 SO
Hospiz, Harleshausen, nehme ich wie folgt
Stellung:

1. lm Jahr 2017 wurde der Bachlauf der
Geile für mehr als eine Millionen Euro
renaturiert und somit die eigendyna-
mische Entwicklung des Gewässers
ermöglicht, was bedeutet, dass es
sich verlagern kann. Laut Kassel
Wasser sollte der Bachlauf wieder
naturnaher sein und einen größeren
Auffangbereich bieten. Denn der
Hochwasserschutz war der eigentli-
che Anlass für die Renaturierung.
90 % dieser Kosten wurden durch
das Land Hessen bereitgestellt. Eine
Bebauung dieser Fläche würde die
Maßnahmen konterkarieren.

Ein Veruveis auf den ,,Geilebach" ist im
Umweltbericht enthalten. Die Renaturie-
rungsflächen des Geilebachs sind nach
Rücksprache mit der Stadt Kassel und laut
den Unterlagen von KasselWasser nicht
Teil des beplanten Gebietes.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

2 2. Es ist notwendig, Alternativen zu prü-
fen. Die Diakonie verfügt in der Goe-
thestraße im Stadtteil Vorderer Wes-
ten über Gebäude, die in der Vergan-
genheit als Krankenhaus dienten und
aktuell teilweise leer stehen. Der Teil-
abriss war vor zwei Jahren bereits
geplant. lm Sinne der Verdichtung,
sollten diese Flächen vorrangig auf
Nutzung bzw. Neubau geprüft wer-
den!

Seitens der Stadt Kassel wurde zusam-
men mit dem Vorhabenträger ein geeigne-
ter Standort gesucht, der den Erfordernis-
sen für diese sensible Nutzung entspricht.
Voraussetzung für die Eignung des
Grundstücks ist für den Vorhabenträger
u.a. eine gute Erreichbarkeit des Grund-
stücks mit dem OPNV für die Mitarbeiter
sowie die Besucher. Weitere Vorausset-
zung für die Gäste (= Patienten) ist eine
ansprechende Umgebung mit Natur und
Ruhe, damit diese in einem geschützten
und qualitätsvollen Raum ihre letzte Le-
bensphase verbringen können.

Diese Eigenschaften wies keines der an-
deren städtischen Grundstücke auf. Die
städtischen Baugrundstücke, z. B. im Be-
reich der Murhardstraße oder auch an der
Mombachstraße/ Holländischen Straße
können diese Voraussetzungen/ Eigen-
schaften, außer der guten ÖPtlV-
Anbindung, in keiner Weise erfüllen und
sind somit für diese Nutzung nicht geeig-
net.

Der Anregung wird teilweise gefolgt, in-
dem zur besseren Nachvollziehbarkeit
der Aspekt der Standortalternativen in
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der Begründung und dem Umweltbe-
richt entsprechend ergänzt wurde.

3 3. Die Fläche ist Teil eines Kaltluftent-
stehungsgebiets und -abflussbahn,
die es angesichts der Beckenlage der
Stadt Kassel zwingend zu erhalten
gilt!

Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbe-
richt hinreichend dargestellt. Die beste-
hende Luftleitbahn hat eine hohe Wirk-
samkeit und überströmt bereits aktuell
weite Teile der Bestandbebauung. Da sich
die geplanten Gebäude in diese Struktur
randlich einfügen, wird davon ausgegan-
gen, dass keine erhebliche Beeinträchti-
gung der Luftleitbahn zu erurarten ist.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

4 4. Die verkehrliche Situation in dem ge-
samten Areal "Kronenstraße/lm
Grund/ Am Stockweg" hat in den zu-
rückliegenden Jahren einen Grad an
Belastung erlebt, der für die Anwoh-
ner*innen schon lange die Grenze
des Hinnehmbaren überschritten hat.
Eine Zusätzliche Belastung ist unter
allen Umständen zu vermeiden.

Da es sich um den Neubau eines Hospi-
zes handelt, ist unter Berücksichtigung der
spezifischen Nutzungsanforderung, in
Kombination mit den betreffenden Le-
bensumständen der Patienten, in erster Li-
nie von einer Zunahme des personalge-
bundenen Verkehrs oder betriebsbeding-
ten Verkehrs (Andienung, Anlieferung,
Krankenfahrten) auszugehen. Weiterhin
ist der Standort an das örtliche Fuß- und
Radwegenetz sowie an das ÖpruV-lttetz
angebunden.

Die sich ergebenden verkehrlichen Mehr-
belastungen sind somit in einem so gerin-
gen Umfang, dass von keinen besonderen
Maßnahmen ausgegangen werden muss.

Der Stellplatzbedarf und dessen Nach-
weis ist im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung zu ermitteln bzw. festzusetzen.
Es ist vorgesehen, dass der Stellplatzbe-
darf innerhalb des Geltungsbereichs
nachgewiesen wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

5 Grundsätzlich muss die EU-
Wasserrahmenrichtlinie beachtet wer-
den. Durch die geplante Bebauung
wird die durch die Renaturierung an-
gebundene Aue, also das natürliche
Überschwemmungsgebiet, nicht nur
beeinträchtigt, sondern zerstört. Ein
Eingriff in die Aue und den

Ein Venrueis auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben gemäß Hessischem
Wassergesetz (HWG) und Wasserhaus-
haltgesetz (WHG) hinsichtlich der Gewäs-
serrandstreifen von 10 m Breite im Außen-
bereich sind im Umweltbericht enthalten.
Die Einhaltung dieser Vorgaben muss
durch entsprechende Festsetzungen im
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Gewässerrandstreifen widerspricht
den Zielen der EU-Wasserrahmen-
richtlinie und vermutlich ebenfalls der
E U-Hochwasserrisikomanagement-
richtlinie.

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
sichergestellt werden.

Es handelt sich bei den Plangebietsflä-
chen weder um geschützte Gebiete des
Hochwasserschutzes noch um Auenflä-
chen. Der Gewässerrandstreifen wird
durch die Bebauung nicht berührt. Er wird
festgesetzt als Fläche für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft
gem.S 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men und der Stadt Kassel zur Beach-
tung in der verbindlichen Bauleitpla-
nung weitergeleitet

6 5. Konzepte für eine an die Klimafolgen
angepasste Stadt, sehen u.a. vor,
dass wir ,,Schwammstädte" brau-
chen, Flächen auf denen Wasser ver-
sickern und gespeichert werden
kann. Für die geplante Bebauung
muss eine große Fläche versiegelt
werden, die der natürlichen Auf-
nahme von Wasser entzogen wird.
Auch die geplanten Maßnahmen zur
Entwässerung bedeuten im Ergebnis
eine ökologische Verschlechterung
des jetzigen Zustands.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung wird eine Entwässerungskonzeption
erarbeitet. ln dieserwird die zu erwartende
Zunahme von Starkregenereignissen
durch den Klimawandel mitberücksichtigt.
Die Empfehlung zur frühzeitigen Erarbei-
tung eines Entwässerungskonzeptes ist
bereits im Umweltbericht enthalten.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

7 6. Es handelt sich um eine Fläche, die
der Naherholung dient.

Die Fläche wird gegenwärtig als Auslauf-
fläche für Hunde genutzt. Diese Beanspru-
chung obliegt bislang lediglich einer Dul-
dung durch die Stadt Kassel. Die haupt-
sächliche öffentliche Naherholungsfunk-
tion erstreckt sich entlang des Geileba-
ches und bleibt unverändert erhalten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

I 7. ln direkter Nachbarschaft befindet
sich ein alteingesessener Hand-
werksbetrieb mit Anlieferungen in
den frühen Morgenstunden. Ein Kon-
flikt zwischen einem Hospiz und

8. Anlieferverkehr ist abzusehen

Der Aspekt der Lärmimmissionen wird im
Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung berücksichtigt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.
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I L lm Landschaftsplan wird folgen-
des Leitbild für den Geilebach be-
schrieben:
a) ,,Erhalt und Weiterentwicklung als
lokaler Grünzug wechselnder Struk-
tur mit vorrangiger Naherholungs- ,

Verbindungs- und Biotopfunktion so-
wie als Kaltluftentstehungsgebiet und
Kaltluftleitbahn.
b) lm Westen übenviegend offener, in
der Fläche überwiegend durch stand-
ort- angepasste, nachhaltige land-
wirtschaftl iche Nutzungen geprägter,
durch gewässer- und weg-
begleitende Gehölze gegliederter
Talraum.
c) lm Osten Sicherung/ Weiterent-
wicklung als kleinteiliger strukturier-
tes Bachtal mit vorrangiger Biotop-
und Naherholungsfunktion.
d) Sicherung / Entwicklung des Gei-
lebachs als überuviegend naturnahes
Fließgewässer mit bedeutender Bio-
top- und Vernetzungsfunktion
e) Schutz von Boden, Grundwasser."

Die geplante Bebauung widerspricht
diesem Leitbild eklatant und somit ei-
ner Bebauung dieses Grundstücks
generell.

Die Aussagen des Landschaftsplans und
des Flächennutzungsplans sind sowohl
als Teil des Umweltberichts sowie im
durchgeführten Bebauungsplanverfahren
eingeflossen und abgewogen worden.

Dabei wurde der Geilebach mit seinem
Leitbild als einer von mehreren Belangen
berücksichtigt.

Die Planungen haben keine erheblichen
Auswirkungen auf das Leitbild des Geile-
bachs.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

10 10. Die zunehmende Versiegelung von
Flächen widerspricht dem Ziel des
Klima- und Artenschutzes eklatant!
Es reicht nicht aus, Klimaschutz als
Ziel zu formulieren. Entscheidend
sind entsprechende Handlungen.
Hierzu sollte gehören, bereits versie-
gelte Flächen prioritär für geplante
Baumaßnahmen zu nutzen. Die Flä-
che "lm Grund" kann eine ökologi-
sche Aufwertung durch Anpflanzung
von Obstbäumen und die Schaffung
von lnsektenfreundlichen Blüharea-
len erfahren. Somit würde für die An-
wohner dieses Bachtal mit lokaler
Naherholungs- und Grünzugsfunk-
tion in aufgewerteter Weise erhalten
bleiben. Für die Natur spielt es keine
Rolle, ob ihr Flächen für den Bau

Seitens der Stadt Kassel wurde zusam-
men mit dem Vorhabenträger ein geeigne-
ter Standort gesucht, der den Erfordernis-
sen für diese sensible Nutzung entspricht
(siehe Punkt 2 oben) und sich im zusam-
menhängenden Siedlungsbereich befin-
det.

Zur Begrenzung der ökologischen Auswir-
kungen sind Ausgleichs- und Kompensati-
onsmaßnahmen als Teil der durchgeführ-
ten Bebauungsplanung vorgesehen.

Beispielsweise wird eine Dachbegrünung
vorgesehen, die als insektenfreundliches
Blüharealwirken soll.
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eines Supermarktes, Parkplatzes
oder eines Hospizes geraubt werden
- der ökologische Schaden ist gleich.
Darum gilt auch hier, dass der Zweck
nicht die Mittel heiligen kann.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen und der Stadt Kassel zur Be-
achtung in der verbindlichen Bauleit-
planung weitergeleitet.

11 11. lm Stadtteil Kassel-Harleshausen ha-
ben bisher 800 Menschen gegen die
Bebauung und für den natürlichen Er-
halt der Bachaue im Rahmen einer
Unterschriftensammlung unterzeich-
net.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

12 Vor dem Hintergrund der obigen Ein-
wände ist davon auszugehen, dass eine
Bebauung der Bachaue zu einer deutli-
chen Verschlechterung des ökologischen
Zustands führt!

Daher möchte ich Sie bitten, dies in lhrer
Entscheidung zu berücksichtigen und von
einer Anderung des Flächennutzungs-
plans abzusehen.

Dies mit dem Ziel, die Bachaue auch in
Zukunft als Teil eines Biotopnetzes für den
Arte nsch ut z zu erhallenl."

Die Renaturierungsflächen des Geile-
bachs sind nach Rücksprache mit der
Stadt Kassel und laut den Unterlagen von
KasselWasser nicht Teil des beplanten
Gebietes.

lm Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung wird zudem der Geltungsbereich
nördlich reduziert.

Zur Begrenzung der ökologischen Auswir-
kungen sind Ausgleichs- und Kompensati-
onsmaßnahmen als Teil der durchgeführ-
ten Bebauungsplanung vorgesehen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.
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1 ,,zu dem ausgelegten Plan nehme ich wie
folgt Stellung:

Das Vorhaben, das die Planänderung er-
forderlich macht, führt zu Eingriffen in Na-
tur und Landschaft. Das wird auch vom
Vorhabensträger so gesehen. Unabhän-
gig von der Bewertung der Eingriffe ist
deshalb zunächst die Frage zu beantwor-
ten: können die Eingriffe durch die Wahl
eines günstigeren Standortes vermieden
werden?

Die Unterlagen treffen lediglich Aussagen
zu dem bestehenden Heim und zu dem
Standort, der Gegenstand des Verfahrens
ist. Sie lassen nicht erkennen, inwieweit
eine umfassende Standortsuche stattge-
funden hat. Dazu würde gehören, den Un-
tersuchungsraum zu bestimmen (dabei
müsste m.E. das gesamte Gebiet der
Stadt in den Blick genommen werden) und
es müssten vorab Kriterien für die Bewer-
tung möglicher Standorte festgelegt wer-
den.

Wenn dies bisher nicht geschehen ist,
fehlt der Planung des Vorhabens und der
beabsichtigten Planänderung die Plan-
rechtfertigung!

Seitens der Stadt Kassel wurde zusam-
men mit dem Vorhabenträger ein geeigne-
ter Standort gesucht, der den Erfordernis-
sen für diese sensible Nutzung entspricht.

Voraussetzung für die Eignung des
Grundstücks ist für den Vorhabenträger
u.a. eine gute Erreichbarkeit des Grund-
stücks mit dem ÖpNV für die Mitarbeiter
sowie die Besucher. Weitere Vorausset-
zung für die Gäste (= Patienten) ist eine
ansprechende Umgebung mit Natur und
Ruhe, damit diese in einem geschützten
und qualitätsvollen Raum ihre letzte Le-
bensphase verbringen können.

Diese Eigenschaften wies keines der an-
deren städtischen Grundstücke auf. Die
städtischen Baugrundstücke, z. B. im Be-
reich der Murhardstraße oder auch an der
Mombachstraße/ Holländischen Straße
können diese Voraussetzungen/ Eigen-
schaften, außer der guten ÖPtlV-
Anbindung, in keiner Weise erfüllen und
sind somit für diese Nutzung nicht geeig-
net.

Der Anregung wird teilweise gefolgt, in-
dem zur besseren Nachvollziehbarkeit
der Aspekt der Standortalternativen in
der Begründung und dem Umweltbe'
richt entsprechend ergänzt wurde.

2 Abgesehen davon möchte ich auf zwei
weitere Aspekte hinweisen, die gegen
das Vorhaben sprechen:

Die Luftleitbahn entlang der Geile ist unter
den heutigen und den für die Zukunft zu
enruartenden klimatischen Bedingungen
von größerer Bedeutung, als es in den Un-
terlagen angenommen wird. Bereits vor-
handene Hindernisse werden als Argu-
ment dafür benutzt, dass das Vorhaben
keine nennenswerten Auswirkungen in kli-
matischer Hinsicht habe. Das erscheint
zweifelhaft. Bisher stehen nur einzelne,
kleinere Gebäude in dem Bereich der Luft-
leitbahn. Durch den geplanten, wesentlich
größeren Neubau des Heimes wird das
Hindernis für die Frischluftzufuhr deutlich
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massiver
länger.

Die Engstelle wird wesentlich

Ein schon jetzt beklagenswerter Zustand
würde durch das Vorhaben ,,zementiert".
Hier wäre eine detailliertere Betrachtung
von Nöten. Dabei könnte durchaus auch
von Bedeutung sein, inwieweit das Neu-
baugebiet ,,Am Feldlager" es erforderlich
macht, die Luftleitbahn funktionsgerecht
zu erhalten, oder sogar zu verbessern.

Das Schutzgut Klima wurde im Umweltbe-
richt hinreichend dargestellt. Die beste-
hende Luftleitbahn hat eine hohe Wirk-
samkeit und überströmt bereits aktuell
weite Teile der Bestandbebauung. Da sich
die geplanten Gebäude in diese Struktur
randlich einfügen, wird davon ausgegan-
gen, dass keine erhebliche Beeinträchti-
gung der Luftleitbahn zu envarten ist.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.

3 Der zweite Gesichtspunkt: augenschein-
lich bietet das ausgewählte Gelände für
das geplante Heim keine Erweiterungs-
möglichkeiten. ln Anbetracht der zu erwar-
tenden demographischen Entwicklung
müsste dieser Aspekt bei der Bewertung
eine wichtige Rolle spielen.

Die Standortwahl wurde von der Stadt
Kassel zusammen mit Vorhabenträger ge-
troffen. Die betriebswirtschaftlichen As-
pekte sind nicht Bestandteil der vorliegen-
den Flächennutzungsplanung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men.

4 Die vom Vorhabenträger angestellten Er-
wägungen und die mangelnde Aufarbei-
tung der kritischen Punkte (s.o.), rechtfer-
tigen die Anderung des Flächennutzungs-
planes nicht."

Die Einschätzung wird aus zuvor aufge-
führten fachlichen Gründen nicht geteilt.

Die Einschätzung wird nicht geteilt.
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ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
- Flächenn utzu ngs-/Landschaftsplan ung - Zweckverband

Raum Kassel

BEGRUNDUNG MIT UMWELTBERICHT Kassel, den 28.03.2023
Kassel den 10.10.2023
Nas/Br

(gemäß SS 5 (5) und 2 (a) Baugesetzbuch (BaucB))

Anderung des Flächennutzungsptanes des Zweckverbandes Raum Kassel
Anderungsbezeichnung: ZRK 76 ,,SO Hospiz", Harleshausen
Anderungsbereich: Stadt Kassel

1. Ziel und Zweck der Planuns
Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung für die Errich-
tung eines Hospizes im Stadtteil Harleshausen. Durch dieses soll auf die aktuelle Nachfrage
nach HospizpläVen in der Stadt Kassel reagiert und Platz für zukünftige Bedarfe geschaffen
werden. Zusätzlich wird die dargestellte Verkehrsfläche zwischen ,,Obervellmarer Straße" und
,,Wolfhager Straße" geändert.
Hierfür soll die Darstellung im Flächennutzungsplan von ,,Grünflächen" und ,,Verkehrsflächen"
in ,,Sondergebiet Hospiz", ,,Grünflächen" und ,,Wohnbauflächen" geändert werden. Die Fläche
des Anderungsbereichs hat eine Größe von ca. 1,6 ha.
Die Stadt Kassel stellt den Bebauungsplan lV/25 ,,lm Grund - Hospiz" im Parallelverfahren
auf.

2. Allgemeine Grundlasen
2.1 Laoe und Beorenzuno Anderunqsbereiches
Der Anderungsbereich liegt in der Stadt Kassel im Stadtteil Harleshausen. Der Bereich wird
begrenzt:
- im Norden durch den Verlauf der,,Obervellmarer Straße"
- im Osten durch die ,,Helmarshäuser Straße" und den Friedhof Harleshausen
- im Süden durch den Verlauf der,,Wolfhager Straße"
- im Westen durch die Straße,,lm Grund"
Die genaue Lage und Abgrenzung des Anderungsbereiches sind der Plankarte zu entneh-
men.

2.2 AktuellerFlächennutzunqsplan
Der Flächennutzungsplan stellt im westlichen Bereich des geplanten Vorhabens ,,Grünflä-
chen" dar, im östlichen Bereich ist eine das Gebiet schneidende ,,Verkehrsfläche" dargestellt.
lm Norden an den Anderungsbereich angrenzend verläuft die ,,Obervellmarer Straße" in nord-
östlicher Richtung. Ösilich wie südlich ist der Bereich des Vorhabens von ,,Wohnbauflächen",
westlich von ,,Gemischten Bauflächen" eingerahmt. Darüber hinaus schneidet der Anderungs-
bereich die ,,Grünflächen" des nachrichtlich dargestellten Landschaftsschutzgebietes sowie
das Fließgewässer,,Geilebach".
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2.3 Reqionalplan Nordhessen 2009
Der Regionalplan Nordhessen 2009 stellt den Anderungsbereich als,,Vorranggebiet Siedlung
Bestand" fest. Der Bereich entlang des Landschaftsschutzgebietes ist als,,Vorbehaltsgebiet
für Natur und Landschaft" und ,,Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen" festgestellt.
Die geplante Anderung des Flächennutzungsplans und die geplante bauliche Nutzung wider-
sprechen nicht den Zielen der Raum- und Landesplanung.

2.4 Landschaftsplan
Die Aussagen des Landschaftsplanes sind in den Flächennutzungsplan eingeflossen und bil-
den die Grundlage für den Umweltbericht zu der hier vorliegenden FNP-Anderung ZRK 76.

2.5 Entwicklunqsplanunq des Zweckverbandes Raum Kassel (ZRK)

Siedlunqsrahmenkonzept (SRK) 2030
Durch die Lage der geplanten Nutzungsänderung im Ortsbestand in guter Anbindung
an den öffentlichen Personennahverkehr liegt diese im Einklang mit den im SRK ge-
troffenen Aussagen in den Leitbildern der,,Nachverdichtung" und ,,Kurze Wege" zu den
Zielen der lnnenentwicklung und der guten Erreichbarkeit.
Darüber hinaus sollen Festsetzungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ge-
troffen werden, die im Einklang mit dem Leitbild ,,Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel" im SRK 2030 stehen.

Kom m u naler Entwickl u nqsplan Zentren (21 201 6\
Der Kommunale Entwicklungsplan Zentren macht keine Aussagen zum Anderungsbe-
reich oder der angestrebten Nutzung.

Verkehrsentwicklunqsplan (VEP)
Die Erreichbarkeit des Standortes mit dem OPNV ist durch eine Bushaltestelle in ca.
250 m Entfernung über die Haltestelle ,,Harleshausen" gegeben. Der nächste Bahnhof
,,Kassel-Jungfernkopf ist ca. 2,4 km entfernt. Das Plangebiet wird direkt von einer der
Hauptrouten des ,,Städtischen Radroutennetzes Kassel 2030" flankiert. Die Erschlie-
ßung mit dem MIV erfolgt über die Straße ,,lm Grund", in direkter Reichweite verlaufen
die ,,Obervellmarer Straße" und die 8251 ,,Wolfhager Straße" als überörtliche Erschlie-
ßungsmöglichkeit.

3. Nutzunqs- und Planunqsziele

Die Stadt Kassel hat mit Schreiben vom 04.07.2022 eine Flächennutzungsplanänderung für
die Fläche an der Straße ,,lm Grund" beantragt. Die Darstellung soll in einem Teil der Fläche
von ,,Grünfläche" in ,,Sondergebiet Hospiz" geändert werden.
Durch die Anderung soll die Errichtung eines Hospizes mit benachbarten Grünflächen ermög-
licht werden. Eine Enueiterungsmöglichkeit der aktuellen Einrichtung im OrtsteilErasse/sberg
besteht nicht. Aus diesem Grund wurden serlens der Stadt Kasse/ zusammen mit dem Vor-
habenträger ein geeigneter Standort gesucht, der den Erfordernissen für diese sensib/e Nuf-
zung entspricht.
Das Hospiz soll mit insgesamt zwölf Gästezimmern und begleitenden Pflege- und Behand-
lungsräumen in einem eingeschossigen Anbau in Ost-West-Ausrichtung ausgeführt werden.
Technik- und Venrualtungsräume sowie Gemeinschaftsflächen werden in einem ergänzenden,
zweigeschossigen Gebäude an der Straße,,lm Grund" untergebracht.
Durch die Ausrichtung der Gästezimmer in Richtung des Geilebachs und des Landschafts-
schutzgebiets soll eine ruhige, naturnahe Atmosphäre gewährleistet werden, während die in-
tegrierte Lage des Standorts eine gute Erreichbarkeit für Angehörige und Angestellte der Ein-
richtung ermöglicht. Um die spezifische Art der baulichen Nutzung zu ermöglichen, soll die
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Fläche als ,,Sondergebiet Hospiz" festgesetzt werden

Neben der beabsichtigten Darstellung des Sondergebiets soll im Rahmen der Flächennut-
zungsplanänderung die ,,Straßenverkehrsfläche" zwischen der ,,Obervellmarer Straße" und
der,,Wolfhager Straße" im Zuge der Berichtigung aus der Darstellung des Flächennutzungs-
plans herausgenommen werden. Diese ursprüngliche Planung wird seitens der Stadt Kassel
nicht mehr verfolgt und wurde durch die Teilaufhebung des BPlans Nr. lV/78 ,,Ortskern Harle-
shausen" und den aufgestellten BPlan Nr. lV/60 A ,,Am Stockweg" bereits neu beplant. Der
Bereich der zuvor dargestellten ,,Straßenverkehrsfläche" wird dem Bplan bzw. der tatsächli-
chen Nutzung entsprechend zu ,,Grünfläche" bzw. ,,Wohnbaufläche" geändert.

4. Planerische Überlequnqen qem. S 1 (6) BauGB und Abwäqunq qem. Q 1 (7) BauGB

Der Standort der beabsichtigten Planung zur Errichtung eines Hospizes in Angrenzung an das
Landschaftsschutzgebiet soll eine ruhige und naturnahe Atmosphäre für die Patienten der
Einrichtung ermöglichen, während die örtliche Anbindung an die Hauptstraßenverbindungen
der B 251 (Wolfhager Straße) und Obervellmarer Straße sowie der Bushaltestelle Harleshau-
sen eine gute Erreichbarkeit für Patienten wie Besucher gewährleisten kann.

Etwaige Standortalternativen sind mit dem Liegenschaftsamt betrachtet und abgestimmt wor-
den, ehe sich auf die vorliegende Fläche geeinigt wurde. Eine Erweiterungsmöglichkeit der
aktuellen Einrichtung im Ortsteil Brasselsberg besteht nicht.

Etwaige Standortalternativen sind seifens der Sfadf Kasse/ zusammen mit dem Vorhabenträ-
ger geprüft worden. Voraussetzung für die Eignung des Grundstücks ist für den Vorhabenträ-
ger u.a. eine gute Erreichbarkeff des Grundstücks mit dem ÖpfitV für die Mitarbeiter sowie die
Besucher. Weitere Voraussetzung für die Gäsfe (= Patienten) ist eine ansprechende Umge-
bung mit Natur und Ruhe, damit diese in einem geschützten und qualitätsvollen Raum ihre
letzte Lebensphase verbringen können. Kein weiteres sfädfisches Grundstück konnte diese
Eigenschaften für die vorgesehene sensible Nutzung vontteisen.
Da es sich um eine Siedlungsrandlage angrenzend an Wohnnutzung und ein Landschafts-
schutzgebiet handelt, kämen als alternative Nutzungen nur ähnliche emissionsarme Nutzun-
gen (2. B. Wohnnutzung, nichtstörendes Gewerbe mit wenig Frequenz) in Frage. Dement-
sprechend ist auch die Nutzung als,,Sondergebiet Hospiz" an diesem Standort möglich.

Der Umfanq der geplanten Nutzung als Hospiz orientiert sich hinsichtlich der Anzahl der Zim-
mer an den aktuellen und möglichen zukünftigen Bedarfen und damit einher gehenden orga-
nisatorischen Ergänzungen wie Gemeinschaftsflächen, Technik-, Venrualtungs- und Personal-
räumen, sowie Pflege- und Behandlungsräumen. Die Geschossigkeit von zwei- bzw. einge-
schossiger Bauhöhe fügt sich in die umliegende Wohnnutzung ein.

Die geplante Umnutzung der Fläche wird voraussichtlich keine erheblich negativen Auswir-
kunqen auf die Schutzqüter Mensch, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie
KulturJSachgüter mit sich bringen. Durch eine großflächige Bebauung des Grundstücks kann
jedoch die lokale Regenwasserversickerung beeinflusst werden. Einzig für die Schutzgüter
PtlanzenlTiere/biologische Vielfalt ist aufgrund des Verlusts des Gehölzstreifens entlang des
Geilebachs südlich im Plangebiet mit negativen Auswirkungenzu rechnen.
Ein vollumfänglicher Ausgleich der im Plangebiet getroffenen Eingriffe ist möglichenrueise
nicht möglich, weshalb evtl. auf externe Maßnahmen wird ausgewichen werden müssen, wel-
che eng mit der UNB abzustimmen sind.
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5. Flächenbilanz

Art der Nutzung

zRK-76

gültiger FNP

ha
Anderung

ha

0, 3Grünflächen

Straßenverkehrsflächen

Wohnbauflächen

Sondergebiet Hospiz

zusammen

bearbeitet:
Zweckverband Raum Kassel
lm Auftrag

gez.
Nadine Schäfer

I

1,2

0,2

1 7

0,3

1,4

I

I

1 7
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Umweltbericht

1. Planungsziel + Lage

zRK-76

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Harleshausen in der Stadt Kassel. lm Plangebiet soll
die Errichtung eines Hospizes planungsrechtlich vorbereitet werden. Zusätzlich wird die dar-
gestellte Verkehrsfläche zwischen ,,Obervellmarer Straße" und ,,Wolfhager Straße" herausge-
nommen, da diese Planung seitens der Stadt Kassel nicht mehr verfolgt wird.
Die Darstellung der,,Straßenverkehrsfläche" wird mit der FNP-Anderung herausgenommen,
da diese nicht realisierte Planung von der Stadt Kassel nicht weiterverfolgt wird und der Be-
reich im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bereits neu beplant wurde (s. Kapitel 3 der
Begründung). lm Zuge dieser Berichtigung werden keine Eingriffe in Natur und Landschaft
und keine Beeinträchtigung von Schutzgütern vorbereitet.
Die im Folgenden dargelegten Ausführungen beziehen sich daher ausschließlich auf den Be-
reich,,SO Hospiz".

2. Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre
Berücksichtigung

a

a

a

a

Fachgesetze
Die Ziele des Umweltschutzes aus den Naturschutzgesetzen (BNatSchG und HAGB-
NatSchG), dem Hessischen Wassergesetz (HWG) und dem Baugesetzbuch (BauGB)
werden bei der Planaufstellung berücksichtigt.

Fachplanungen
Regionalplan Nordhessen (RPN) 2009
Landschaftsplan des ZRK 2007
Klimagutachten (Fortschreibung vertiefende Klimauntersuchung des ZRK, Juni 1999;
Fortschreibung 2009, Fortschreibung 201 9)
Landschaftsrahmenplan 2000
WRRL
Evtl. Untersuchung im Zuge e. parallel laufenden Bebauungsplanung
- Fauna-Bericht 2O22inkl. Artenschutzrechtlicher Prüfung B-Plan Nr. lV/25,,1M Grund-

Hospiz" (Boef-nk, Januar 2023)
Sonstige Gutachten (soweit vorhanden)

Darstellungen in Fachplänen und im Landschaftsplan
DRRSTTIIuNG IM REGIoNALPLAN NoRoHrssrn 2OO9

-,,VorranggebietSiedlungBestand"
DRRSTEUuNG IM LANDSCHAFTSRAHMENPLAN 2OOO

- Karte Zustand und Bewertung
o Darstellung im Siedlungsbereich ohne Untersuchung
o mittig kreuzt in westöstlicher Richtung als schmaler Streifen ein Land-

schaftsschutzgebiet
- Entwicklungskarte

o mittig kreuzt in west-östlicher Richtung als schmaler Streifen ein Land-
schaftsschutzgebiet

o entlang des Geilebachs innerhalb des Landschaftsschutzgebietes linienhafte
Schutz- und Entwicklungsfläche im Siedlungsbereich

DRRsrclluNG rM LANDScHAFTSeLAN (LP)
Laoe I Kurzchara kteristi k d es La nd schaftsra u ms ,,Siedlunqsqebiet Harleshausen"
Großflächiges Siedlungsgebiet auf breitem und flachem, vom Hangfuß des Habichts-
waldes nach Osten hin auslaufendem Höhenrücken zwischen Geilebachtal und To-
denhäuser Graben.
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Vonruiegend Ein- und Mehrfamilienhausbebauung, örtlich begrenzt alter Dorfkern,
Reihenhausbebauung, Zeilenbau. Verschiedene öffentliche Gebäude.
I m Übergang zur Geilebach-Niederung geplante Siedlungserweiterungen.
Wolfhager Straße und Harleshäuser Straße als Hauptverkehrsstraßen.
- lm Bereich des Ortskerns höherer Versiegelungsgrad mit Tendenz zur Überwär-
mung
- ln Teilbereichen kleinstrukturierte Siedlungsrandlagen mit Freiraum- und Bio-
topfunktion

Leitbild des Landschaftsraums
Weiterentwicklung als überwiegend gut durchgrüntes, vorwiegend durch gartenge-
prägte Siedlungsformen bestimmtes städtisches Wohngebiet mit guter wohnungsna-
her Freiraumausstattung.
- Begrünte Straßenräume, eine Reihe von Spielplätzen, Quartiersplätzen, kleinen öf-
fentlichen Grünflächen und kleinstrukturierte Siedlungsrandzonen ergänzen das
stadtteilbezogene Freiraumangebot.
- Die den Stadtteil gliedernden bzw. umgebenden Grünzüge entlang von Geilebach,
Kubergraben und Todenhäuser Graben sowie der Habichtswald sind gut an das sied-
lungsinterne Wegenetz angebunden und damit als Naherholungsbereiche gut er-
reichbar.
- Milderung der in stärker verdichteten Bereichen bestehenden Belastungen von Bo-
den, Wasserhaushalt und Kleinklima durch Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnah-
men.
- Soweit möglich Kompensation der Defizite hinsichtlich der Erreichbarkeit größerer
Naherholungsbereiche
- Schutz von Boden, Grundwasser.

Vorranoioe Funktionen :

Keine Angaben im Landschaftsplan

Konflikte
für das Plangebiet relevant:
z.T. hohe Versiegelungsgrade (Klimastufe 7-8)

Maßnahmenempfehlunqen des Landschaftsplanes
für das Plangebiet relevant:
Gewässermaßnahme: ingenieurbiologischer Ausbau des angrenzenden Geilebachs
(2.T. umgesetzt)

3. Artenschutzrechtliche Betrachtung gem. Kap. 5 BNatSchG
a) Ermittlunq der relevanten Arten

Zur Ermittlung der relevanten Arten werden zunächst vorhandene Daten und vorge-
leistete Arbeit ausgewertet. Eigene vorgeleistete Arbeit findet sich im lnformationssys-
tem des ZRK, die auf den Kartierungen von Biotopkomplexen, der Realnutzungskar-
tierung zum Landschaftsplan, Aktualisierungen der Realnutzung, faunistischen/vege-
tationskundlichen Gutachten im Verbandsgebiet, Auswertungen von Presse und sons-
tigen Mitteilungen sowie dem Bezug zu den im BNatSchG aufgeführten Anhangarten
beruht. ln dieses lnformationssystem werden auch, soweit verfügbar, die Daten des
Naturschutzinformationssystems des Landes Hessen (NATUREG) sowie die Verbrei-
tu n gskarten der Brutvogelarten Deutsch lands (AD EBAR) i nteg riert.

Zusälzlich zu r beschriebenen Datenerm ittlu ng wird eine Vorortu ntersuchun g (Sehen,
Hören, Riechen) durchgeführt. Spezielle aktuelle Gutachten, welche nicht in das lnfor-
mationssystem eingepflegt sind, werden, soweit sie vodiegen, berücksichtigt. Sollten
keine Arten festgestellt werden, kann trotzdem aufgrund der Habitatbeschreibung, wel-
che unter Punkt 4. Umweltprüfung (1a Pflanzen/Tiere) durchgeführt wurde, eine Po-
tentialabschätzung vorgenommen werden.
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Weder in der Datenbank noch vor Ort konnten prüfrelevante Arten festgestellt werden.
Aufgrund der ökologischen Voraussetzungen ist jedoch mit dem Vorkommen solcher
Arten (2.8. Fledermäuse, Hecken- und Freibrüter bzw. Haselmaus im Bereich des süd-
lich des Geilebachs liegenden Gehölzes)zu rechnen. Das mittlenryeile vorliegende ar-
tenschutzrechtliche Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Habitatstrukturen für He-
cken- und Freibrüter bzw. Haselmaus vorhanden sind, jedoch keine prüfrelevanten
Arten (hier: Haselmaus) nachgewiesen werden konnten.

b) Prüfunq auf möqliche Verbotstatbestände qemäß Q 44 Abs.1 BNatSchG
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind bezüglich der artenschutzrecht-
lichen Anforderungen der Verbote gemäß $ 44 Abs.1 BNatSchG artenschutzrechtliche
Konflikte nicht erkennbar.

c) Prüfunq der Ausnahmevoraussetzu nqen

4. Umweltprüfung

1. Bestandsaufnahme Naturpotentiale -- Mensch - Kultur-/Sachgüter
a) Bestandsaufnahme der Naturpotentiale Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft,

Klima sowie Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie Landschaft und biologische Vielfalt

Pflanzen / Tiere
(Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt)

Das Plangebiet ist geprägt von dem nördlich angrenzenden re-
naturierten Geilebach mit Randbereichen, unterschiedlicher
Bebauung und größeren Gehölzen am Rand einer großen
Wiesenfläche. Für die Wiesenfläche ist von einer niedrigen Ar-
tenvielfalt, im Bereich der Renaturierung und der Gehölze von
einer höheren biologischen Vielfalt auszugehen.

Fläche Ca. 0,23 ha Grünfläche

Boden
(Boden, Geologie, Ab-
lagerungen)

Hinweis:
ln der Umweltprüfung auf der Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung wird weniqstens der empfohlene Mindestumfang
der Arbeitshilfe ,,Bodenschutz in der Bauleitplanung" des Hes-
sischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, Punkt 4.1.2, S. 45, abgeprüft. Es handelt
sich um die Bodenfunktionen ,,Lebensraum für Pflanzen",
,,Funktion des Bodens im Wasserhaushalt" sowie,,Funktion
des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte". Auf
diesbezüqliche Erklärunqen in den Potentialen,,Pflanzen und
Tiere Biodiversität" Wasser" Kultur" sowie bestehende Be-
lastunqen unter,.Umweltbedinqunqen/Umwelt" wird hiermit hin-
qewiesen. Zusätzlich wird, soweit vorhanden, die zusammen-
fassende Bewertung der Bodenfunktionen aus dem Bodenvie-
wer der HLUG übernommen. Diese Gesamtbewertung bein-
haltet folgende Bodenfunktionen :

Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, hier das Kriterium
,,Standorttypisieru n g für d ie Biotopentwickl ung"
Bodenfunktion: Lebensraum für Pflanzen, hier das Kriterium
,,Ertragspotenzial"
Bodenfunktion. Funktion des Bodens im Wasserhaushalt, hier
das Kriterium,,Feldkapazität (FK)"
Bodenfunktion: Funktion des Bodens als Abbau-, Ausgleichs-
u. Aufbaumedium, hier das Kriterium ,,Nitratrückhalt"
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Gesamtbewertunq: 5 (sehr hoch)
Biotopentwicklung: 3 (mittel)
Ertragspotential: 5 (sehr hoch)
Feldkapazität: 4 (hoch)
Nitratrückhalt: 4 (hoch)

Laut BFD50 ist von einer potenziell natürlichen Verbreitung
von Böden aus fluviatilen Sedimenten innerhalb Bachauen in
Lössgebieten auszugehen. Als Bodeneinheit werden Auen-
gleye mit Gleyen aufgeführt.
Da es sich um eine Bodenform im Siedlungsbereich handelt,
ist eine anthropogene Überformung anzunehmen.

Wasser Ein renaturierter Abschnitt des Geilebachs mit Gewässerrand-
streifen verläuft direkt nördlich angrenzend an das Plangebiet
in westöstlicher Richtung.

Klima/Luft
(Kaltluft , Luftqualität,
lmmissionen)

Planungshinweiskarte (PHK) 2019.
- Bebautes Gebiet mit klimarelevanter Funktion. Flächen

dieser Kategorie weisen geringe klimatisch-lufthygieni-
sche Empfindlichkeiten gegenüber Nutzungsintensivie-
rung auf. Dimensionierung und Anordnung von Bauwer-
ken sowie Erhaltung und Schaffung von Grün- und Ven-
tilationsschneisen berücksichtigen.

Klimafunktionskarte (KFK) 2019.
- Moderate Übenrvärmung. Dichte Bebauung, hoher Ver-

siegelungsgrad und wenig Vegetation in den Freiräu-
men ; Belüftu ngsdefizite

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb einer klimafunktio-
nal bedeutenden Luftleitbahn. Luftleitbahnen werden beschrie-
ben als durch Ausrichtung, Oberflächenbeschaffenheit und
Breite bevorzugte Fläche für den bodennahen Luftmassen-
transport. Luftleitbahnen sind durch geringe Rauigkeit (keine
hohen Gebäude, nur einzelne Bäume) gekennzeichnet.

Landschaft
(Orts/Landschaftsbi ld,
Erholungsraum)

Der Talbereich des angrenzenden Geilebachs ist im Land-
schaftsplan als wichtige landschaftliche Erlebniszone gekenn-
zeichnet. Die sich außerhalb des Planbereichs im Osten an-
schließenden Grünflächen sind landschaftsbildprägende Flä-
chen. Das Ortsbild wird darüber hinaus von einer heterogenen
Bebauung geprägt.

b) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt

Umweltbedingungen/
Gesundheit
(Bestehende Belastun-
gen)

Ca. 150 m westlich des geplanten Sondergebietes verläuft die
Obervellmarer Straße (L3234).
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c) Bestandsaufnahme der umweltbezogenen Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige
Sachgüter

KulturJSachgüter keine

3. Beschreibunq der Nullvariante
Bei Nichtumsetzung des Vorhabens würde das Gebiet voraussichtlich weiter als Grünfläche
genutzt werden.

2. Wechselwirkungen und Auswirkungen zwischen den vorgenannten Umweltbelangen
im Plangebiet - Prognose

Beschreibung der voraussichtlichen Wechselwirkungen und Auswirkungen bei Aus-
führung der Planung auf die nachstehenden Schutzgüter (vergleiche auch Bewertung
in nachfolgender Tabelle)
Mensch
Es kann von einer leichten Zunahme des Verkehrs ausgegangen werden. Erheblich negative
Auswirkungen sind jedoch nicht erkennbar.

Pflanzen/Tiere/biolog ische Vielfalt
Der Verlust der Gehölzbestände wird als negativ bewertet. Die Auswirkungen auf möglicher-
weise vorhandene geschützte Arten im Planungsgebiet sind laut des mittlenrveile vorliegen-
den Faunistischen Gutachtens als nicht erheblich negativ einzuschätzen.

Fläche
Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen in dieser Größenordnung

Boden
Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer zusätzlichen Versiegelung. Betroffen sind
hiervon allerdings bereits überprägte Böden, so dass keine erheblich negativen Auswirkun-
gen zu erurarten sind.

Wasser
Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen, jedoch verringert sich die versicke-
rungsfähige Fläche, Die Renaturierungsflächen des Geilebachs sind laut Unterlagen von
KasselWasser nicht Teil des beplanten Geblefes.

Klima/Luft
Aufgrund der geringen Größe des Vorhabens, der randlichen Lage und der Einfügung in die
bestehende Bebauung ist die Beeinträchtigung voraussichtlich nicht erheblich negativ.

Landschaft
Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen

Kultur-/Sachgüter
Keine erheblichen Auswirkungen

Zu erwartende vorhabenbedingte schwere Unfälle oder Katastrophen
Keine

Vorhabenexterne zu eruvartende schwere Unfälle oder Katastrophen
Keine
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4. Auswirkungen der Planung auf Schutzqebiete
a) Verträglichkeitsprüfung auf Flächen nach Naturschutzrecht (BNatSchG)

Bestehende Flächen
Naturschutzrecht

Das LSG ,,Stadt Kassel" verläuft nördlich angrenzend an das
Plangebiet als ca. 40m breites Band in westöstlicher Richtung

Verträglichkeitsprü-
fung

Voraussichtlich keine erheblich negativen Auswirkungen

b) Verträglichkeitsprüfung bezgl. der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der FFH- und Vo-
gelschutzgebiete

Bestehende FFH-
bzw. Vogelschutzge-
biete

keine; Verträglichkeitsprüfung entfällt

Verträglichkeitsprü-
fung

c) Flächen nach $ 30 BNatSchG in Verbindung mit $ 13 HAGBNatSchG

Bestehende Flächen Die Biotopkartierung auf verbindlicher Bauleitplanungsebene
weist am östlichen Rand des Plangebietes ein $30 Biotop nach
(Nr. 2.320 ,,Ufergehölzsaum, standortgerecht mit Alnus glutinosa
und Fraxinus exelsior"). Eingriffe sind verboten bzw. erfordern
eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde

Verträglichkeitsprü-
fung

Bei entsprechend planerischen Vorkehrungen voraussichtlich
keine erheblich negativen Auswirkungen.

d) Flächen nach anderem Recht

Bestehende Flächen keine; Verträglichkeitsprüfung entfällt

Verträglichkeitsprü-
fung

Anderung des Flächennutzungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel zRK-76

5. Zusammenfassende Bewertunq
Die größten Auswirkungen hat der Neubau der Hospizgebäude auf das Schutzgut
PflanzelTiere/Biologische Vielfalt durch den Verlust der südlichen Gehölze als Lebensraum

Möglicherweise werden die Eingriffe nicht vollumfänglich im Plangebiet ausgeglichen werden
können. Zusätzlich externe Ausqleichsmaßnahmen sind eng mit der UNB abzustimmen.

6. Vermeidung, Verringerung und Ausgleich
Vermeidung und Maßnah-
men zum Ausgleich nach der
naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung sowie des ar-
tenschutzrechtlichen Aus-
gleichs

Bei Eingriffen in Gehölze sind die gesetzlichen zeitlichen Re-
gelungen zu beachten. Vor der Entnahme sollten die Bäume
von sachkundigem Personal auf möglichen Besatz von Nist-
plätzen bzw. Baumhöhlen untersucht werden.
Nistkästen für den Verlust von Brutmöglichkeiten in Gehölzen
für Vögel sollten festgesetzt werden.
Zur Minderung der Auswirkungen der Lichtemissionen sollten
lnsektenfreundliche Leuchtmittel (2.8. kein Blauanteil, Aus-
richtung Lichtkegel, bedarfsgerechte Steuerung mit Reduk-
tion/ Abschaltung bei geringer Nutzung) im Außenbereich
verwendet werden.
Darüber hinaus können Vorschläge aus dem Maßnahmen-
pool des Landschaftsplans heran gezogen werden.
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Vermeidung von Emissionen
und sachgerechter Umgang
mit Abfällen und Abwässern

Die unmittelbare Nähe zum renaturierten Geilebach mit der
daraus resultierenden potenziellen Gefährdungslage (2,8. bei
Starkregenereignissen) sollte, ebenso wie die gesetzlichen
Vorgaben hinsichtlich des Gewässerrandstreifens, bei der
weiteren Planung berücksichtigt werden. Es wird die Erstel-
lung eines Entwässerungskonzeptes empfohlen.

Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie

Die Nutzung der Dachflächen zur Gewinnung solarer Strah-
lungsenergie (Fotovoltaik und Solarthermie) mit einer Begrü-
nung wird empfohlen.

Erhaltu ng bestmöglicher
Luftqualität in Gebieten mit
I mmissionsgrenzwerten, die
nach europarechtlichen Vor-
gaben festgesetzt sind

Die Festsetzung von Dach- und Fassadenbegrünung wird
empfohlen. Dachbegrünungen wirken auch als Pufferfür den
Verlust versickerungsfähiger Flächen. Fassadenbegrünungen
können der lufthygienischen Verbesserung und der optischen
Einbindung in die Landschaft dienen.

Bodenschutzklausel einschl.
Berücksichtigung von Flä-
chenrecycling, Nachverdich-
tung und sonst. lnnenent-
wicklung

Der zu versiegelnde Flächenanteil sollte möglichst geringge-
halten werden. Für mögliche Flächen sollte wasserdurchlässi-
ger Belag vorgesehen werden.

Mit Bodenaushub ist fachgerecht umzugehen und er ist nach
Möglichkeit ortsnah bzw. innerhalb des Geltungsbereichs
wiederzuvenvenden.

Eine bodenkundliche Baubegleitung wird empfohlen.

Anderung des Flächennutzungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel zRK-76

8. Prüfunq kumulativer Wirkunqen

Vorhaben mit kumulativer Wirkung sind nicht bekannt.

9. Zusätzliche Anqaben
Beschreibung der wichtigs-
ten Merkmale der venrvende-
ten technischen Verfahren
bei der UP und Hinweise auf
Probleme bei der Zusam-
menstellung der Angaben

Zur Beurteilung der Planung wurde im Wesentlichen auf die
Biotoptypenkartierung und Bestandserhebung des Land-
schaftsplanes zurückgegriffen. Weitere G ru ndlagendaten sind
die von den Landesbehörden gelieferten Schutzflächen, die
Altlastendatei und digitale Bodenkarte des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie sowie das
Klimagutachten des Zweckverbandes Raum Kassel.

Beschreibung der geplanten
Maßnahmen des Monitorings

Beim Monitoring ist zu berücksichtigen, dass in der Regel erst
der aus dem Flächennutzungsplan entwickelte Bebauungs-
plan verbindliche Festsetzungen enthält, an welchen sich
Maßnahmen des Monitorings anknüpfen lassen.

7. Kurzbewertunq der Standortalternativen unter Berücksichtiqunq der Planunqsziele
Eine Enrueiterungsmöglichkeit der Einrichtung am aktuellen Standort im Stadtteil Brassels-
berg besteht nicht. Grundsätzlich müssen plankonforme Alternativen bei der Kleinmaßstäb-
lichkeit solcher Vorhaben wie des vodiegenden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung diskutiert werden. Standortalternativen wurden dementsprechend mit dem Liegen-
schaftsamt der Stadt Kassel betrachtet und abgestimmt, T'edoch wies keine andere städtische
Fläche die nötigen Eigenschaften für diese sensib/e Nutzung auf.
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Anderung des Flächennutzungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel zRK-76

11. Quellen der im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen

Rechtsqrundlaqen:

Richtlinie 92l43lEWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
Richtlinie 20091147|EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl.I S.2542). das zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juni2021 (BGBI. I S. 2020) geändert worden
ist
Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom
20. Dezember 2010; letzte berücksichtigte Anderung: zuletzt geändert durch Artikel 17
des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBI. S. 318)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. März 2021, das zuletzt durch Artikel4 des Gesetzes vom 4. Januar
2023 (BGBI.2023l Nr.6) geändert worden ist
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI.2023
I Nr.6) geändert worden ist
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2O0O zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie; WRRL)
Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI.20231 Nr. 5) geändert worden ist.
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010; letzte berücksichtigte An-
derung: zulelzl geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBI.
s. 764, 766)
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBI. I S. 502), das
zuletzl durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. I S. 306) geändert
worden ist
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. I S. 1554),
die zuletzt durch Artikel 126 derVerordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. lS. 1328) ge-
ändert worden ist
Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlas-
tensanierung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG)vom 28.
September 2007; letzte berücksichtigte Anderung: zuletztgeändert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 30. September 2021 (GVBI. S. 602, ber. S. 701)

10. Zusammenfassung
Allgemein verständliche Zu-
sammenfassung der erforder-
lichen Angaben

Die bisher im Flächennutzungsplan als "Grünfläche" beste-
hende Fläche in Harleshausen entlang des Geilebachs soll in
ein "Sondergebiet Hospiz" geändert werden. Durch die beab-
sichtigte Planung sind bis auf den Verlust des Gehölzstrei-
fens südlich im Plangebiet voraussichtlich keine erheblich ne-
gativen Auswirkungen auf weitere Schutzgüter zu envarten.
Da die Eingriffe möglicherweise nicht vollumfänglich im Plan-
gebiet ausgeglichen werden können, sind zusätzlich externe
Ausgleichsmaßnahmen eng mit der UNB abzustimmen.
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Anderung des Flächennutzungsplanes der Zweckverbandes Raum Kassel: ZRK-76

Weitere:
- Landschaftsplan des ZRK 2007
- Bodenviewer Hessen, online abrufbar unter https://bodenviewer.hes-

sen. de/mapapps/resources/apps/bodenviewer/index. htm l?lanq=de
- Bodenflächendaten Hessen, Blätter 4520, 4522, 4720, 4722, 4724
- NATUREG(-Viewer) Hessen, online abrufbar unter: http://natureo.itshessen.hes-

sen.de/natu he/indexf.html
Klimagutachten des ZRK 2019
Altflächendatei des Landes Hessen, zulelzt erhalten vom RP in 2O2O
Geoportal Hessen (verschiedene Themen), online abrufbar unter httos://www qeo-
portal.hessen.de/
WRRL-V|ewer Hessen, online abrufbar unter https://wrrl.hessen.de/mapapps/re-
sources/appsiwrrl/i ndex. htm l? lanq=de
Denkmaltopographie Landkreis Kassel Band I u. ll
Hessisches Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Fundstellen und Bodendenkmale
Hessisches Landesamt für umwelt, Naturschutz und Geologie: schutzgebiete
Eventuell existierende Fachgutachten
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RECHTSGRUNDLAGEN

Ba ugesetzbuch (BauGB), Ba unutzungsverordnung
(BauNVO), Planzeichenverordnung (planZVO) in
der zur Zeit der Auslegung bzw. des Rechtswirk-
samwerdens des Planes gültigen Fassung.

VERFAHRENSVERMERKE

Der Entwurf der Flächennutzungsplan-Anderung
ZRK 76 und die öffentliche Auslegung wurden in
der Verbandwersammlung am
beschlossen.

2. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
erfolgte am

Der Planentwurf hat in der Zeit vom
bis öffentlich ausgelegen.

3. Die Flächennutzungsplan-Anderung ZRK 76
wurde von der Verbandsversammlung beschlos-
sen am

5. Die Erteilung der Genehmigung für die Flächen-
nuüungsplan-Anderung ZRK 76 wurde nach
Hauptsatzung am bekannt gemacht.
Die FNP-Anderung ist damit rechtswirksam.

4. Genehmigungwermerke

in Vertretung
Dr. Christoph Haller

in Vertretung
Dr. Christoph Haller

ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
Anderung des Flächennutzungsplanes des ZRK
ZRK 76 "SO Hospiz Harleshausen", Kassel

Stand

L4.10.22

Nas/Özd

Wohnbauflächen
Gewerbliche Bauflächen
Sondergebiete mit Zweckbestimmung

Flächen für den cemeinbedarf
Kindergarten
Kirchen und kirchlichen Zwecken
dienende Einrichtungen
Schule

Strassenverkehrsflächen
Wasser

Grünflächen
Badeplatz, Freibad
Sportplatz
Friedhof
Heilquellenschutzgebiet*

Flächen für die Landwirtschaft

frm Flächen für watd
Maßnahmen zum Schulz,

ffl zur Pflege und zur Entwicklung
von tsoden, Natur und Landschaft

<,, { CrUnverOindung sichern/ herstellen

@r Landschaft sschutzgebiet.

Q Naturdenkmal (punkthatt).

@ f auna-Flora-Habitat Schutzgebiet"
.//,/ Geschützte Biotope gem. S 30 BNatSchG
'///,/ inve.bindung mit S 13 HAGBNatSchG*
o-----+ Hauptwasserleitung"
*lä i Tram (Trassensicherung)

- 

Fließoewässer

fI Anoäns.o"r"icn
Hinweise auf überlas*nes Detenmaterial
Datengrundlage: ALKIS / ATKIS, He$. VeNaltung für Bodenmanagement u. ceoinformation
Umgebungskane:O Sbdt Ka$el, Vermessung und ceoinformation, Stand 2010
Fachdaten (nachdchtliche DarsteJlungen):
- Däßftllung auf der Grundlage von Dabn und mit Eriaubnis des Hessischen

Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Wiesbäden. (Daten verändert)
- Regierungspräsidium Kassel: Dezernate Obere Natlrschuubehörde und

GewässeF/BodenschuE

4Der aktuelle Sbnd der nachdchtlichen Darstellungen und Debils hiezu können bei den
zu#ndigen Institutionen efragt weden.
Bei den Schuugebieen kommt es zu Überlagerungen, die mil katugraphischen Mifeh der
Planzeidenvercrdnung nicht dar$ellbar sind.
Ftir das Gebiet der Stadt Kassel werden punkhafte Naturdenkmäler geneclisiert und die
bndschafßshuegebiete mit ihrer äuße€n Abgrenzung wiedergegeben, nicht mlt ih€.
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